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4. 2025/0204/CZ - C60A - Kennzeichnung

5. Entwurf eines Erlasses zur Änderung des Erlasses Nr. 334/2013 zur Umsetzung von Bestimmungen des Gesetzes über
die Kennzeichnungspflicht von Alkohol in der durch den Erlass Nr. 610/2020 geänderten Fassung.

6. Kennzeichnung von Alkohol auf Verbraucherverpackungen

7.

8. Die Änderung des Erlasses Nr. 334/2013 zur Umsetzung von Bestimmungen des Gesetzes über die
Kennzeichnungspflicht von Alkohol in der durch den Erlass Nr. 610/2020 geänderten Fassung ergibt sich aus der
gesetzlichen Befugnis nach § 75 des Gesetzes Nr. 307/2013 über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol in der
geänderten Fassung (im Folgenden „Gesetz über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol“).
In Bezug auf die Änderungen des Gesetzes über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol, die in dem Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung bestimmter Gesetze im Bereich der Steuerverwaltung und der Zuständigkeit der Zollverwaltung
der Tschechischen Republik umgesetzt wurden, betrifft der Erlass insbesondere die folgenden Aspekte:
• Änderung des Verfahrens für die Bestellung, die Entgegennahme und den Verkauf von Kontrollbanderolen (§ 75
Buchstabe d des Gesetzes über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol),
• Festsetzung des Verkaufspreises von Kontrollbanderolen [§ 75 Buchstabe j des Gesetzes über die
Kennzeichnungspflicht von Alkohol].
Durch die Änderung des Verfahrens für die Bestellung, die Entgegennahme und den Verkauf von Kontrollbanderolen
können Personen, die zur Kennzeichnung von Alkohol verpflichtet sind, die Kontrollbanderolen persönlich oder über eine
im Register der Postdienstbetreiber eingetragene Person entgegennehmen. Sie können das Verfahren für die
Entgegennahme der Kontrollbanderolen selbst vorschlagen.
Mit dem Entwurf eines Erlasses wird auch die Festlegung des Preises für Kontrollbanderolen geändert. Dies beruht auf
einer Änderung der Befugnis im Gesetz über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol, nach der im Erlass der Verkaufspreis
von Kontrollbanderolen unmittelbar festgelegt oder ein Verfahren zur Festlegung des Verkaufspreises bestimmt werden
kann.

Grundlagentext: Gesetz Nr. 307/2013 über die obligatorische Kennzeichnung von Alkohol
Erlass Nr. 334/2013 zur Umsetzung von Bestimmungen des Gesetzes über die Kennzeichnungspflicht von Alkohol
Frühere Notifizierungen: 2020/0529/CZ
2024/0443/CZ
Schlagwörter: Kontrollbanderolen

9. Im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften haben das Finanzministerium, die Zollverwaltung der Tschechischen
Republik und Fachkreise einige sachliche und gesetzgeberische Mängel festgestellt, die zu einer Änderung des Entwurfs
eines Gesetzes zur Änderung bestimmter Gesetze im Bereich der Steuerverwaltung und der Zuständigkeit der
Zollverwaltung der Tschechischen Republik geführt haben. Durch diese Änderung wird die Befugnis im Zusammenhang
mit der Bestellung, dem Verkauf oder der Rückgabe von Kontrollbanderolen auf die Zollstelle für die Region
Mittelböhmen (den benannten Steuerverwalter) konzentriert. Im Entwurf eines Erlassen wird dann das Verfahren für die
Bestellung, die Entgegennahme und den Verkauf von Kontrollbanderolen festgelegt. Eine Person, die zur Kennzeichnung
von Alkohol verpflichtet ist, kann Kontrollbanderolen persönlich oder über eine Person entgegennehmen, die gemäß dem
Gesetz Nr. 212/2013 zur Änderung des Gesetzes Nr. 29/2000 über Postdienste und zur Änderung bestimmter Rechtsakte
(Postdienstgesetz) in der geänderten Fassung im Register der Postdienstbetreiber eingetragen ist; die Person, die zur
Kennzeichnung von Alkohol verpflichtet ist, kann das Verfahren zur Entgegennahme von Kontrollbanderolen selbst
vorschlagen. Heute haben diese Möglichkeit nur Inhaber von Postlizenzen, das heißt, sie gilt nur für einen begrenzten
Kreis von Unternehmen.
In den geltenden Rechtsvorschriften wird der Preis für Kontrollbanderolen festgelegt, indem ein bestimmter Betrag
numerisch ausgedrückt wird. Der Entwurf geht davon aus, dass der Verkaufspreis von Kontrollbanderolen der Summe der
mit ihrer Herstellung verbundenen Kosten und der mit ihrem Transport zum Kunden verbundenen Kosten entspricht. Die
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Kosten für die Zustellung von Kontrollbanderolen durch den benannten Steuerverwalter an eine Person, die zur
Kennzeichnung von Alkohol verpflichtet ist, über den Inhaber einer Postlizenz gemäß dem Gesetz über Postdienste,
werden zum Verkaufspreis hinzugerechnet. Dieser Preis entspricht somit besser den tatsächlichen Kosten, die mit der
Herstellung und dem Vertrieb von Kontrollbanderolen verbunden sind.

10. Verweise auf Grundlagentexte: 2020/0529/CZ, 2024/0443/CZ

Die Grundlagentexte wurden in einer früheren Notifizierung übermittelt:
2020/0529/CZ
2024/0443/CZ

11. Nein

12.

13. Nein

14. Ja

15. Nein

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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